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§ 40 Bgld. BauVO 2008 Wohngebäude
und Wohnhausanlagen
 Bgld. BauVO 2008 - Burgenländische Bauverordnung 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) Bei Wohngebäuden ist pro Wohneinheit mindestens eine Garage oder ein PKW-Abstellplatz vorzusehen. Davon

kann abgesehen werden, wenn aus der besonderen örtlichen Gegebenheit der Liegenschaft die Errichtung unmöglich

ist oder die Kosten der Herstellung unangemessen hoch erscheinen.

(2) Für Wohnhausanlagen, die aus mindestens vier Wohnungen bestehen und sich auf ein oder mehrere Gebäude

erstrecken, gelten folgende Mindestanforderungen:

1. bei Wohnhausanlagen ist pro Wohnung mindestens eine Garage oder ein PKW-Abstellplatz vorzusehen;

ab zehn PKW-Abstellplätzen ist für je 50 angefangene PKW-Abstellplätze (unter Einrechnung der Garagen)

mindestens ein PKW-Abstellplatz für Personen mit Behinderungen vorzusehen;

2. bei Wohnhausanlagen ab neun Wohnungen sind entsprechende Frei;ächen für Erholungs- und Spielzwecke

vorzusehen.

In Kraft seit 25.10.2016 bis 31.12.9999
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